
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines  
Gästebeitrages in der Gemeinde Butjadingen  

(Gästebeitragssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.10.2019 
(Nds. GVBl. S. 309), und des § 10 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309),) hat der Rat der Gemeinde Butjadingen in seiner Sitzung am 
12.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Gemeinde Butjadingen (Gästebeitrags-
satzung) vom 28.09.2017 (Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch S. 120), geändert durch die 1. 
Änderungssatzung vom 27.09.2018 (Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch S. 113), wird wie folgt 
geändert: 

 
 

Artikel 1 
 

1. § 1 Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst 
 
 „„Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 wird wie folgt gedeckt: 

1  zu 30,3 % durch Gebühren und sonstige Entgelte 
2. zu 57,5 % durch Gästebeiträge 
3. zu 12,2 % durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil).“ 

 
2. § 4 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst 
 

„Er beträgt pro Übernachtung für jede Einzelperson 
in der Hauptsaison    
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres   2,50 €  
b) nach Vollendung des 3. bis zur Vollendung 

des 13. Lebensjahres (3 bis 12 Jahre)   1,75 €  
in der Nebensaison    
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres     1,10 €  
b) nach Vollendung des 3. bis zur Vollendung 

des 13. Lebensjahres (3 bis 12 Jahre)   0,75 €“ 
 
3. § 4 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Beitragspflichtige Eigentümer oder Besitzer von Wohnungseinheiten im Sinne des § 2 Satz 2 
und Dauerbenutzer von Campingplätzen sowie ihre jeweiligen Familienangehörigen sind ver-
pflichtet, den Jahresgästebeitrag zu entrichten.“ 

 
4. § 4 Abs. 3 Satz 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Der Jahresgästebeitrag beträgt für jede Einzelperson  

a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres   70,00 €  
b) nach Vollendung des 3. bis zur Vollendung 

des 13. Lebensjahres (3 bis 12 Jahre)   49,00 €  
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

 
 
Butjadingen, 12.12.2019 
Gemeinde Butjadingen 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Ina Korter 


